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Anhang (Jahresabschluss) 
Die Funktion des Anhangs 
 
Inhalt: 
Der Anhang enthält nach § 284 HGB: 
• Angaben, die in Ausübung eines Wahlrechtes gemacht werden 
• Angaben zu einzelnen Sachverhalten 
• Sonstige Pflichtangaben 
• Rechtsformspezifische Angaben 
 
Rechtsformspezifischen Angaben für die Aktiengesellschaft sind etwa in § 160 AktG 
geregelt, die für die GmbH in § 29 Abs. 4 und § 42 Abs. 3 GmbHG. 
 
Aufgabe: 
Der Anhang hat verschiedene Aufgaben. Hierunter fallen beispielsweise (siehe auch  
§ 284 - 286 HGB): 
• Zusätzliche Angaben, wenn der Jahresabschluss trotz der GoB ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
nicht vermittelt. 

• Angaben, Erläuterungen und Begründungen von Abweichungen, z.B. zu Unterbre-
chungen der Form der Darstellungsstetigkeit, etwa der Gliederung der Bilanz. 

• Allgemeine Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, z.B. 
der in der Bilanz und der GuV angewandten Bewertungsmethoden. 

Über diese Angaben zum Jahresabschluss hinaus sind zusätzliche Angaben zu treffen, 
z.B. nach § 285 Nr. 7 HGB die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres 
beschäftigten Arbeitnehmer. 
Quelle ê: http://www.finanzen.sachsen.de/download/2013_JA_Festung_Koenigstein.pdf; 09.04.2017 

 


